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Holz vor dem Verderben zu verwahren.

Das Holz in leimernm Gebäuden verstocket und sau-
let gar leicht. Solle dieses verhütet werden, so muß man
die Feuchtigkeit von solchen Gebäuden abhalten, den

Holzwurm, das Reisten und Spalten und die Vermode»

rung des Holzes von innen so viel möglich, verhindern.

Man fälle also das Holz zur gehörigen Zeit im Winter ;
lasse es, ehe es ins Gebäude eingelegt wird, vorher satt-

sam trocknen, aber weder in der Sonne, noch von Win-
dm, wo es reistet, sondern im Schatten, da man es

nach Art der Alten mit Ochsenkoth beschmiert, oder in
Schleim einsenkt, in Sand legt, im Rauch trocknet, den

Stamm im Gipfel anzündet, daß sich die Feuchtigkeit

herauszieht. Man halte die Feuchtigkeit von den leimer-

nen Wändsn, so viel möglich ab, lege also das Holz
nicht eher ein, als bis es wohl getrocknet ist, brauche da,

wo das Holz an die leimerne Wand zu liegen kommt,

Letten, und überdecke es damit. Letten hält besser, als

Theer und alles andere, die Feuchtigkeit ab. Hat man

keinen Letten; so bestreue man das Holz gegen den Lei-

mm mit Theer, Vogelleim, Wiener Zinoberfirniß, Kiehn-

Kl, oder Kohlen unb zerstoßenen Kieselstein. Leipz.

Intell. Bl° 1778. S. 2L4. ff.

Baukunst Regel.
Den grösten Flächenramn schliest man mit dm wenigst

möglichen Materialien ein, wenn man nte, ohne dringen-

de Noth lange und schmale Gebäude anlegt, sondern

ihnen eine breite Spannung giebt. Sehr schmale Gebäu-

de erfordern beinahe noch so diel Baukosten, als zmal

breitere und kürzere, die den nämlichen Platz einschlieffen.
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